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RS OGH 1991/10/3 12Os88/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.10.1991

Norm

StGB §202 Abs1

StGB §212 Abs1

Rechtssatz

Dem Unrechtsgehalt des Mißbrauchs zur Unzucht am eigenen minderjährigen Kind wird nach ständiger

Rechtsprechung bei Anwendung von Gewalt (als Mittel zu Willensbeugung) nur die Unterstellung der Tat unter beide

Tatbestände gerecht.
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